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48. Änderungsurkunden zur Satzung und zum Vertrag der Internationalen Fernmeldeunion (Genf 
1992), geändert durch die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Kioto 
1994) samt Anlage; Von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Min-
neapolis 1998) angenommene Änderungen samt Anlagen, Erklärungen und 
Vorbehalten 
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48. Änderungsurkunden zur Satzung und zum Vertrag der Internationalen Fernmelde-
union (Genf 1992), geändert durch die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Kioto 
1994) samt Anlage; Von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Minneapolis 
1998) angenommene Änderungen samt Anlagen, Erklärungen und Vorbehalten 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des Staatsvertrages (Minneapolis 1998) samt Anlagen, Erklärungen und Vorbehalten 

der Republik Österreich wird genehmigt. 

Änderungsurkunden zur Satzung und zum Vertrag der Internationalen Fernmeldeunion (Genf 
1992), geändert durch die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Kioto 1994) samt Anlage; 
Von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Minneapolis 1998) angenommene Änderun-

gen samt Anlagen, Erklärungen und Vorbehalten 
Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist dieses Vertragswerk dadurch kundzumachen, dass es im Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Innovation und Technologie zur öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden 
aufliegt. 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikati-
onsurkunde wurde am 26. Juni 2002 beim Generalsekretär der Internationalen Fernmeldeunion hinterlegt. 

Schüssel 




